
)' E X T L I C H £ FCSTSETZUWGEN

1. Pl.ani.in!isreeht1 iche Festsetzungen J
, l t der lidunut'2uny'sverorantln(

9^ 9"und 2.Abs 8'Bundesbaugesetz -BBau

1,1 Art und Maß der baulichen Nutzung
( -§ 9 Abs, 1 Hr. 1 BBauG)

,2 überbaubare Grundstucksflächeri
(§ 9 Abs. 1 Nr, 2 BBauG)

a) Das Baugebiet ist Dorfgebiet
gem. § 5 der BauNVO.

b) Untergeordnete Nebenanlagen jnd
Einrichtungen i.S. des § lA ^bs. 1
BauNVO sind eingeschoßig bis maxi¬
mal 36 m2 Grundfläche zugelalssen
(5 11 Abs, 1 Satz 3 BauNVO),

Auf den Int Bebauungsplan nicht
überbaubaren Grundstücksflächen
(§ 23 BauNVO) dürfen Nebenarlagen
nicht, errichtet werden. Das gilt
nicht für den seitlichen Bawich.

a) Auf den GrundstUcksflächen zaischdr
den Verkehrsflachen i.S, des § 9
Abs, 1 Nr. 11 BBauG und den vorde¬
ren (straßenseitigen) Daugrcnzen
sind nur Einfriedungen, Mullboxen,
die im Zusammenhang mit den Ein¬
friedungen errichtet werden, Neben-
anlagen i.S. des § 14 Abs, < BauNVC
und Stellplätze für Kraftfairzeuge
zugelassen, wenn die Sicherheit unc
Leichtigkeit des Verkehrs gewähr¬
leistet ist {§ 23 Abs. 5 BaiNVO unc
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BBauG i.V. mit
§ 13 Landesbauordnung -LBauf-).

b) Auf den 1in Absatz. 1.2 a) ancjeführf
ten GrundstUcksflachen können auch
Garagen-zugelassen .werden, venn vor
den Garagentoren ein Stauraip
mindestens 5,5D m vorgesehen
und die Sicherheit und Leic
des Verkehrs gewährleistet
(§ 23 Abs. 5 BauNVO und § 9
Mr. 4 SBauG i.V. mit § 13 LI
§ 2 Abs.2Garaqenverürdnung

c) Ausnahmen von Stauraum nach.lAbsatz
1.2 b) können bei sehr schwierigen
Geländeverhältnissen (z.B. itark
abfallendes Gelände).zugelassen
v/erden, wenn als Ersatz unrnittelbai
daneben ein Stellplatz nacheewieser
wird und die Sicherheit und Leich¬
tigkeit des Verkehrs gewährleistet
ist (§§ 31 Abs. 1 und 9 Nr. 4 Bßauf
i.V. mit § 13 LBauO und § 2]f\hs. Z
GarVO).

d) Im übrigen sind die Garagenlund Ne
, benanlagen im Sinne der §§ 12 und
!• 14 nur innertialb der Uberbapbaren
GrundstUcksflächen zulässig
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t.3 Bauweise
(§ 22 Abs. 2 BctuNVO)

Es wird offene Bauweise festgesetzt.

! 1,4 Gebaudehöhe.. Die ürdgeschoShoho (EG) der Haupt¬
körper wird von der Verbandsge-
meindeverwaUung angegeben.

1.5 Firstnchtung Die Firstrichtung ist freigestellt.

1.6 Mit Dienstbarkeiten zu belastende
Flachen .

Zwischen den Flur-Nummern 1634/3 und
15Wt sowie 1592/1 und 1592/2 ist
eine mit Dienstbarkeiten zu bela-;. ;
stende Flüche ausgewiesen.

1.7 SchuUstretfen
,

.1
,

'

Eine Bebauung innerhalb des Schutz¬
streifens ist nach Abstimmung mit
den Pfalzwerken möglich. Für Gebäude
In Bereich der Freileitung ist eine
feste Dedach^ung gemafi DIN 41Q2 cr-
forderlich»

1
2. BauordnuncisrechtTichc IFestsctzimcien (§ 9 Abs. 4 BBauG i.V. mit § 123 Abs. 1 !

und 5 LBauO)
)

2.1 Dachformen

:

Zulässig sind Sattel-, Pult- und i
Walmdächer. '

2.2 Dachneigung
«

_

a) Die Dachneigung beträgt 18-45-. I
. |

b) Ausnahmen von den im Bebauungs- ]
plan festgesetzten Dachneigungen i
können für Anbauten (Nebentrakte)!
eines Hauptgebäudes (Wohnhaus) .
zugelassen werden, wenn sie sich
dem Erscheinungsbild des Haupt¬
gebäudes (Hauptkörper) unterord-

.. nen (§ 31 Abs. 1 BBauG).
i
i

c) Die im Bebauungsplan festgesetz-:|
ten Dachneigungen gelten nicht ' i
flir Garagen und. untergeordnete
Nebenanlagen und Einrichtungen !
i.S, des | 14 BauNVO.

•

2.3 Dachaufbauten Einzelgauben sind zulüssig mit einer
Fußlange bzw. die Addition der Fuß- "
längen von maximal 1/3 der Trauf-
länge des Gebäudes. ¦

2.4 Dacheindeckung Die Oacheindeckung darf nur in erd- ;
farbener orlor schwarzer Tönung er- 1
folgen. Bei Ausnahmen in der Ein- i

i deckung z.B. Natur- oder Asbest- |l
schiefer, Kupfer gölten die ßostira-

i mungen des § 31 Abs. 1. • 1"
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2,5 Kniestöcke

2.6 Einfriedungen

2,7 Stützmauern

Kniestöcke sind bei zweigeschoßi-
gen Gebäuden nicht gestattet. Bei
eingeschoßigen Gebäuden sind maxi¬
mal 75 cm zulässig. •

Die Grundstücke können eingefrie¬
det werden. Nur entlang den Ver¬
keil rsfl liehen dürfen feste Sockel
bis zu einer Höhe von 6D cm er-,
richtet werden. Die Gesamthbhe der
Einfriedungen darf i,20 m Über OK
Biirgersteig bzw'. OK Gelände nicht
überschreiten.

Soweit Stützmauern entlang den
.Verkehrsflächen erforderlich, sind,
dürfen diese bis zu einer Höhe
von 1,20 m ab OK Biirgersteig er¬
richtet werden.
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